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Die RentenBeratungSander 

     • ist die unabhängige und ausschließliche 
      Interessenvertretung ihrer Mandanten 
 
     ● ist im Rechtsdienstleistungsregister registriert 
       www.rechtsdienstleistungsregister.de  
 
     • ist bei der Vergütung der Dienstleistungen an das 
      Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) gebunden 
 
     • ist für die Beratungstätigkeit haftpflichtversichert 
      R+V Allgemeine Versicherung AG, 65181 Wiesbaden 
   
     ● ist ein Organ der Rechtspflege 
 
     • unterliegt der Schweigepflicht, dem Datenschutz 
      sowie der Aufsicht durch den Präsidenten des 
      Landgerichts Stuttgart 

     ● nimmt sich Zeit für alle Fragen und Anliegen 
 
     ● ist spezialisierter Experte mit ständiger 
    Weiterbildung im sich rasch ändernden Sozialrecht 
 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

„Die Rentenberater haben sich bei der 

Unübersichtlichkeit und der zunehmenden 
Bedeutung des Sozialversicherungsrechts im 

Rechtsleben - insbesondere auch bei der 
Kontrolle der Versicherungsanstalten - als 

unentbehrlich erwiesen.“ 
 

  

(Bundestagsdrucksache 8/4277 vom 20. Juni 19 80) 
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• rechtsberatend 

 

• rechtsgestaltend 

 

       ● streitverhütend 

RentenBeratungSander 

Siegfried Sander 

Krankenkassenbetriebswirt 
Rentenberater und Prozessagent 

zugelassen zu allen Sozial- und Landessozialgerichten 

Schlehenweg 26 
71126 Gäufelden 

Tel: 07032 / 790657         Fax: 07032 / 790653 
Mobil: 0163 / 7600332 

info@rentenberatungsander.de 
www.rentenberatungsander.de 

E-Postbrief: siegfried.sander@epost.de 

Bürozeiten: Mo. – Fr.  8 – 18 Uhr 

Beratungstermine nach Vereinbarung 

USt-IdNr.: DE249791787 

Mitglied im Bundesverband der Rentenberater e. V.  

                                                                            Stand: 09/10              
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Ihre Sozialrechtsberatung 

im Oberen Gäu 

Vertrauen ist gut. Rentenberater ist besser. 
 
 

• kompetente Beratung 

       

• unabhängige Vertretung 

 

               • individuelle Hilfe 

 
 

Für Mandanten 
 
 
in allen Angelegenheiten der Versorgung wegen 

● Alters 

● Krankheit und Pflege 

● Arbeits- und Wegeunfälle, Berufskrankheiten 

● Schwerbehinderung, Entschädigung 

sowie 

● für Hinterbliebene 
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Wir beraten Sie 

• Arbeitnehmer (Arbeiter und Angestellte) 

• Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes 

● Unternehmer und Geschäftsführer 

• Handwerksmeister, Landwirte, Künstler 

• Freiberufler, Gewerbetreibende, Existenzgründer 

• Rentner und Pensionäre 

• Schwerbehinderte und Kranke 

• Vertriebene und Aussiedler 

• Arbeitslose und nicht Erwerbstätige 

• Hinterbliebene (Witwen, Witwer, Waisen) 

• Beteiligte im Versorgungsausgleich 

● Unternehmen und Personalabteilungen 

● Betriebsräte und Personalvertretungen 

● mitarbeitende Familienangehörige 

● Rechtsanwälte und Steuerberater 

Wir vertreten Sie gegenüber 

● Rentenversicherungen 

● Krankenkassen und Pflegekassen 

● Berufsgenossenschaften (UV-Träger) 

● Versorgungsämter 

● betriebliche Versorgungsträger 

● Sozial- und Landessozialgerichte 

● Familiengerichte 
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Wir bieten Ihnen Dienstleistungen  

• zur Gestaltung der sozialen Absicherungen im 
  Alter, bei Krankheit, Schwerbehinderung und 
  Entschädigung sowie im Todesfall, u. a. 

• in allen Angelegenheiten der gesetzlichen 
  Rentenversicherung 

• in allen Rentenantragsverfahren (Alters-, Erwerbsmin- 
  derungs-, Hinterbliebenenrenten) und der Wahl 
  des richtigen Zeitpunkts der Antragstellung 

• zur betrieblichen Altersversorgung 

• zur Altersteilzeit sowie Vorruhestandsregelungen 
  und deren Folgen auf die Rentenansprüche 

• in allen Beitragsangelegenheiten, z. B. bei 
  Nachzahlungen und/oder Erstattungen  

• zur Klärung und Anerkennung rentenrechtlicher 
  Zeiten (Kontenklärung) mit Beschaffung der Unterlagen 

• zu den Versicherungszeiten in der früheren DDR sowie 
  im Ausland, z. B. den Einstufungen nach dem 
  Fremdrentengesetz (FRG) 

● zum Statusfeststellungsverfahren für arbeitnehmer- 
   ähnliche Selbständige, GmbH-Geschäftsführer sowie 
   mitarbeitende Familienangehörige 

• zum Versorgungsausgleich bei Ehescheidungen 

● zur Künstlersozialversicherung und Alterssicherung  
   der Landwirte 

• zur Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften) 
  Arbeits-, Wegeunfall und Berufskrankheit 

• zur Kranken- und Pflegeversicherung 

• zum Schwerbehindertenrecht und sozialem 
  Entschädigungsrecht 

• bei Vertretung in Widerspruchs- sowie Klage- 
  und Berufungsverfahren (gegenüber Behörden, 
  Sozialgerichten, Landessozialgerichten) 
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Unsere Serviceleistungen sind 

● die kompetente und unabhängige Rechtsberatung, die 
   Ihre Ansprüche sichert und damit Verbraucherschutz ist 

● mandantenorientierte Problemlösungen im komplizierten 
   Sozialrecht, insbesondere bei schwierigen Sachverhalten,  

● die Sicherheit unserer Mandanten, dass ihr 
   Rentenberater ausschließlich ihre Interessen vertritt 

● die Gewährleistung im Kundeninteresse, dass in der 
   Renten- und Sozialberatung nichts versäumt wird 

● die zeitnahe und umfassende Information unserer 
   Mandanten über ihre sozialrechtlichen Ansprüche  

● das vermeiden von persönlichem Zeitaufwand 
   und Problemen unserer Mandanten mit Behörden und 
   Sozialleistungsträgern, in dem wir alles für sie erledigen 

● das vermeiden von teilweise hohen Verfahrenskosten,  
   z. B. bei Klagen, infolge kompetenter und vorbeugender 
   Rechtsberatung, denn wir prüfen die Erfolgsaussichten 

● Dazu kommt die steuerliche Absetzbarkeit der 
   Rechtsberatungskosten als Werbungskosten. 

Unser Honorar – ist das bezahlbar? 

Eindeutige Antwort: Ja, denn vom Honorar der 
Rentenberater haben viele ein völlig falsches Bild. Sicher 
kostet der Rentenberater Geld, doch sich nicht kompetent 
beraten zu lassen, kann Sie oftmals noch teurer zu stehen 
kommen. Denn häufig hilft gerade auch die vorbeugende 
Beratung, künftige Kosten zu vermeiden oder jahrelang  
die falschen Leistungen zu erhalten. Natürlich sind wir auch 
dann für Sie da, wenn Nachprüfungen und Korrekturen  
erforderlich sind. 

Die Gebühren des Rentenberaters richten sich nach dem 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). In der Regel 
können schon nach der Erstberatung die voraussichtlichen 
Kosten fixiert werden. Zu Ihrer und unserer Sicherheit 
bietet sich vielfach eine Vergütungsvereinbarung an. 
Sprechen Sie uns darauf einfach an. 


